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Entscheidungsdatum
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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

24/01 Strafgesetzbuch

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

VStG §19 Abs1

VStG §19 Abs2

StGB §34 Abs1 Z17

KFG 1967 §134 Abs1

Rechtssatz

Der Milderungsgrund nach § 34 Abs. 1 Z. 17 StGB verlangt ein "quali ziertes Geständnis" und liegt in diesem Sinne nur

dann vor, wenn der Täter ein reumütiges Geständnis abgelegt oder durch seine Aussage wesentlich zur

Wahrheits ndung beigetragen hat. Das bloße Unterbleiben des Leugnens der Tat kann nicht unter diesen

Milderungsgrund fallen (vgl. das hg. Erkenntnis vom 16. Dezember 1993, Zl. 93/11/0234), auch jedes bloßes Zugeben

des Tatsächlichen ist nicht schon als solcher mildernder Umstand zu werten (vgl. das hg. Erkenntnis vom 31. März

1993, Zl. 93/02/0057).
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